„Politische Entscheidungen (…) müssen sich an den Inhalten der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen messen lassen“
Kommentar zum Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP

von Martina Puschke, Weibernetz e.V.

Im 124-seitigen Koalitionsvertrag fällt die Suche nach dem Stichwort „Frauen mit Behinderung“ negativ aus. In dieser Hinsicht unterscheidet er sich nicht vom Vertrag der letzten Legislaturperiode. Gleichwohl gibt es Aussagen zu Frauen insgesamt, die auch für Frauen mit Behinderung anzuwenden sind. 

Vor dem Blick in den Koalitionsvertrag ist aus frauenparteilicher Sicht jedoch zunächst die Besetzung der Ministerien auffällig. Denn es gibt dieses Mal weniger Ministerinnen als in den letzten drei Legislaturperioden. Lediglich ca. 25 % der Ministerien sind mit Frauen an der Spitze besetzt worden. Während in den letzten drei Legislaturperioden noch 6 Ministerinnen benannt wurden, bekommen wir dieses Mal nur 4 Ministerinnen von insgesamt 15 Ministerposten.

Dieser Fakt steht im Gegensatz zur Aussage im Koalitionsvertrag, wonach die Bundesregierung ihren Beitrag für bessere Karrierechancen von Frauen (in Wissenschaft und Forschung) leisten will. Generell sollen Frauen und Männer im Beruf und Familienleben gleiche Chancen bekommen und es soll gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben. Konkret umgesetzt werden sollen diese Ziele mit einer Kampagne zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es soll ein Rahmenplan zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in allen Phasen des Lebensverlaufs erarbeitet werden. Zudem ist eine Prüfung für mögliche effektivere Gestaltungen im Bundesgleichstellungsgesetz und im Bundesgremienbesetzungsgesetz vorgesehen. 
Spannend wird die Erarbeitung des Rahmenplans zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern werden. Von Seiten der Politischen Interessenvertretung behinderter Frauen ist die Berücksichtigung der „Behindertenperspektive“ wichtig. Es wird jedoch vor allem darauf ankommen, dass im Rahmenplan deutlich wird: Frauenpolitik besteht nicht nur aus der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die „Gender-Perspektive“ ist in nahezu allen Politikbereichen zu berücksichtigen, auch wenn das Instrument des Gender-Mainstreamings bereits in der letzten Legislaturperiode teilweise nicht mehr gewollt war. Die Gender-Perspektive fängt bei der Verteilung der Ausgaben an, geht über die Gesundheitspolitik, die Arbeitsmarktpolitik, die Rechtspolitik, die Bildungs- und Forschungspolitik und so weiter. Hierzu hat Deutschland ein internationales Menschenrechtspapier – bereits im Jahr 1985 – ratifiziert, dass bindend ist: Die Frauenrechtskonvention (CEDAW).

Die wohl positivste Festlegung in der Koalitionsvereinbarung für Menschen mit Behinderungen insgesamt sind die beiden Aussagen, dass ein Aktionsplan zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention (BRK) geplant ist und dass sich alle politischen Entscheidungen, die Menschen mit Behinderungen direkt oder indirekt betreffen, „an den Inhalten der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen messen lassen“ müssen.

Dieser Satz könnte aus dem Munde der Behindertenbewegung stammen. Wir nehmen die Koalition beim Wort! Menschenrechte bestehen in allen Bereichen des Lebens, wie nicht zuletzt ein Blick in die Behindertenrechtskonvention (BRK) zeigt. Entsprechend müssen sich viele Aussagen aus dem Koalitionsvertrag an der BRK messen lassen.
Ein erster Blick in den Koalitionsvertrag zeigt: Wichtige Anliegen von Seiten der Behindertenbewegung, die an die BRK anschließen, wie die einkommens- und vermögensunabhängige Absicherung der persönlichen Assistenz, die Assistenz für Eltern mit Behinderung, inklusive Bildungssysteme, verbesserter Schutz vor Gewalt gegen Frauen mit Behinderung, einen Rechtsanspruch auf gleichgeschlechtliche Pflege etc. werden im Vertrag nicht konkret benannt. Ein hoher Stellenwert wurde jedoch dem Schaffen von Barrierefreiheit beigemessen.
Doch immer der Reihe nach. Zum Überprüfen der Aussage, die Meßlatte aller politischer Entscheidungen (die Menschen mit Behinderung betreffen) sei die BRK, seien hier ein paar Politikbeispiele angefügt - die zweifellos Menschen mit Behinderungen betreffen.

Beispiel Pflege/Assistenz
Hier will sich die Koalition an den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen orientieren. Außerdem soll die Ergebnisqualität Vorrang vor der Strukturqualität haben. Diese Aussagen sind zunächst mit der BRK kompatibel. Wie will die Koalition das schaffen? Klar ist, Pflegestützpunkte sollen nicht weiter gefördert werden. Klar ist auch, dass die Pflegeversicherung, insbesondere die Finanzierung derselben, stärker auf den Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ruhen soll. Wie genau die Pflegeversicherung umgearbeitet werden soll, wird eine interministerielle Arbeitsgruppe erarbeiten. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen für Pflegende und Leistungsanbieter überprüft werden.
Dass die neue Bundesregierung die Pflegeversicherung in den Blick nehmen will, ist äußerst positiv. Zur Umsetzung der BRK müssen z.B. flächendeckend gemeindenahe Unterstützungsmöglichkeiten für Pflege und Assistenz zu Hause eingerichtet werden. Zur vollen Teilhabe an der Gesellschaft braucht es eine einkommens- und vermögensunabhängige Absicherung der persönlichen Assistenz. Es muss nicht nur über die Zukunft der Pflege, sondern auch über die persönliche Assistenz gesprochen werden. Zum Schutz vor Gewalt in der Pflege ist nach der BRK ein Wahlrecht auf das Geschlecht der Pflegeperson wichtig. Diese und weitere Punkte müssen entsprechend in der interministeriellen Arbeitsgruppe zur Diskussion um die Pflegeversicherung einfließen. 
Beispiel Arbeit
Die Bundesregierung will mehr Frauen und ältere Menschen in Arbeit bringen. Außerdem sollen die Karrierechancen für Frauen verbessert werden. Dies soll in erster Linie durch Selbstverpflichtungen der Wirtschaft erreicht werden. So sollen sich Wirtschaftsbetriebe verpflichten, den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten zu steigern und der Diversity-Ansatz soll in Betrieben weiter verfolgt werden. Als konkreter Plan im Bereich Arbeitsmarktpolitik wird der Grundsatz „Fördern und Fordern“ weiter verfolgt. In diesem Zusammenhang werden die Reduzierung der Arbeitsmarktinstrumente und eine weitere Erhöhung des Ermessensspielraums von Arbeitsvermittlerinnen und –vermittlern genannt. Auch soll die sogenannte „Bürgerarbeit“ erprobt werden. 
Das Modell der Bürgerarbeit wird derzeit schon in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern erprobt. Stark verkürzt gesagt wird im Modell der Bürgerarbeit gemeinnützige Arbeit bei einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden in Höhe des ALG I oder II plus Aufwandsentschädigung versicherungspflichtig geleistet. 
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen ist im Koalitionsvertrag nicht konkret benannt. In der BRK schon. Hier ist u.a. festgelegt, dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf Arbeit in einem integrativen Arbeitsmarkt haben. Dieser integrative Arbeitsmarkt muss geschaffen werden. Der genannte Diversity-Ansatz ist ein gutes Instrument. Er setzt bei der Selbstverpflichtung der Wirtschaft an. Zusätzlich haben sich in der Vergangenheit gesonderte Arbeitsmarktprogramme der Bundesregierung zur Förderung der Beschäftigung, z.B. für Frauen mit Behinderung oder ABM-Maßnahmen durchaus bewährt. Im Koalitionsprogramm ist jedoch vom weiteren Abbau von Arbeitsmarktinstrumenten die Rede. Es wird zu überlegen sein, wie eine Beschäftigungsstrategie der Bundesregierung zur Umsetzung der BRK, auch unter Berücksichtigung des Abbaus der Arbeitslosigkeit von Frauen mit Behinderung, aussehen sollte.
Beispiel Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen
Der Abschnitt zum Thema Gewalt gegen Frauen ist im Koalitionsvertrag sehr übersichtlich gehalten. Ein Vierzeiler teilt mit, dass das Hilfesystems im Bereich Gewalt gegen Frauen weiter gestützt werden soll. Das Vorhaben der alten Bundesregierung – die Einrichtung einer bundesweiten Notrufnummer – soll fortgeführt werden und es wird einen Bericht zur Lage der Frauenhäuser und der Infrastruktur geben.
Die BRK sieht spezielle Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Gewalt an Frauen, Mädchen, Männern und Jungen mit Behinderung vor. Demnach muss das bestehende Hilfesystem gegen Gewalt barrierefrei ausgebaut werden. Frauenhäuser, Beratungsstellen etc. müssen für alle zugänglich sein und barrierefreie Materialien anbieten. Einrichtungen der Behindertenhilfe müssen Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt treffen und nach erlebter Gewalt geeignete Maßnahmen treffen etc. Das Hilfesystem im Bereich Gewalt gegen Frauen muss entsprechend ausgebaut und nicht nur weiter gestützt werden.
Beispiel Gesundheit

Eine flächendeckende, gute Gesundheitsversorgung für alle wird im Koalitionsvertrag angestrebt, wobei sie „vom Menschen her“ gedacht werden soll. Deshalb sei ein Umdenken notwendig. Eine Maßnahme des Umdenkens besteht in der neuen Finanzierung durch feste Beiträge aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer egal wie viel Gehalt sie bekommen, während der Arbeitgeberanteil fest bleibt. Gleichzeitig sollen die Patientenrechte durch Schaffen eines Patientenschutzgesetzes gestärkt werden.
Verbunden mit der Stärkung der angestrebten Eigenverantwortlichkeit wird der schleichende Ausstieg aus der solidarisch finanzierten Gesundheitsversorgung zulasten chronisch kranker und behinderter Menschen sein, weil sie häufig besonders viele Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen müssen. Dieser Weg ist nicht kompatibel mit der BRK. 
Auch sieht die BRK Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten vor. Bei der Geschlechtergerechtigkeit und Barrierefreiheit in der Gesundheitsversorgung besteht jedoch großer Nachbesserungsbedarf, der im Koalitionsvertrag nicht benannt ist.
Beispiel Antidiskriminierungsschutz
Es soll überprüft werden, ob beim AGG „Bürokratielasten“ abgebaut werden können. Gleichzeitig will sich die neue Bundesregierung gegen alle Formen von Diskriminierung einsetzen, lehnt jedoch die bisherigen Vorstöße der EU-Kommission für eine neue EU-Antidiskriminierungsrichtlinie ab.
Nach der BRK ist die Bundesregierung verpflichtet, gegen jede Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen vorzugehen. Der rechtliche Rahmen durch das AGG und das BGG haben bereits viel zum Abbau der Diskriminierung beigetragen. Es zeigt sich jedoch in der Praxis, dass dieser rechtliche Rahmen, insbesondere im Zivilrecht noch nicht ausreicht. Die Prüfkommission muss entsprechend zur Umsetzung der BRK das AGG auch dahingehend überprüfen, inwieweit weitergehender Diskriminierungsschutz für Frauen und Männer mit Behinderung besteht.
Fazit

Der neue Koalitionsvertrag sieht einige gute Ansätze zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und von Menschen mit Behinderung vor. Dazu gehören wie oben bereits erläutert der Aktionsplan zur Umsetzung der BRK, das Schaffen von Barrierefreiheit, das Schließen der Lohnentgeltlücke, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In vielen Bereichen reichen die genannten Maßnahmen jedoch nicht aus. Zum Teil sind sie, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Pflege, auch äußerst besorgniserregend für chronisch kranke und behinderte Menschen. 

Die beispielhafte Aufführung einiger Politikbereiche verdeutlicht: Es gibt viel zu tun, um dem Satz: „Politische Entscheidungen (…) müssen sich an den Inhalten der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen messen lassen“ gerecht zu werden. Packen wir´s an!
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